
Woltow Namen der Opfer Hexenverfolgung 

 

Herzogtum Mecklenburg / protestantisch.  

Heute Ortsteil der Gemeinde Selpin im Landkreis Rostock 

des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. 

 

In Woltow: 3 Verfahren, Hinrichtung nicht überliefert. 

 

-1604   Kopsche.  

 Sie wurde von Koneke Kotzow (siehe Verfahren Drüsewitz 1604) 

 besagt und war laut Belehrung Juristenfakultät Rostock mit dieser  

 vor deren Hinrichtung zu konfrontieren. 

            Die Aussagen dabei waren von einem Notar zu protokollieren. 

            In weiterer Belehrung lehnte Juristenfakultät Rostock die Inhaftierung  

 und Anwendung der Folter nur aufgrund erfolgter Besagung ab.  

 Bei Verbesserung der Indizienlage konnte der Gerichtsherr  

 die Anklage erheben und der Beschuldigten in Gegenwart  

 eines Notars vorhalten.  

            Danach war erneute Belehrung erforderlich.  

 Der Ausgang des Verfahrens ist unbekannt. 

            Gerichtsherr war Balthasar von Moltke zu Woltkow  

 (Amt Gnoien). 

      Quelle: Lorenz, Sönke: Aktenversendung und Hexenprozess,  

        Dargestellt am Beispiel der Juristenfakultäten Rostock und Greifswald  

        (1570/82-1630), II,1 

                   Die Quellen, Die Hexenprozesse in den Rostocker Spruchakten  

        von 1570 bis 1630, 

                   Frankfurt am Main 1983, S. 310, 314 

 1604   Wendische.   

  Sachverhalt, Belehrungen, Ausgang des Verfahrens, Gerichtsherr  

  und Quelle analog Kopsche. 

 1604   Mutter des Chim Tessin und des Chim Lutken.  

            Besagung erfolgte durch Koneke Kotzow (siehe Verfahren Drüsewitz 1604).  

            Der Gerichtsherr sammelte durch Martinus Werner  

 – Schreiber zu Woltkow – Aussagen zur Beschuldigten.  

 Die Söhne der Beschuldigten wandten sich mit einer Bittschrift,  

 welche Martinus Werner verfasste, an den Gerichtsherrn.  

            Der Gerichtsherr verweigerte Martinus Werner die Bezahlung,  

 welchem durch Belehrung der Juristenfakultät Rostock die Rechtmäßigkeit  

 seiner Ansprüche gegenüber dem Gerichtsherrn bestätigt wurden.  

            Ausgang des Verfahrens gegen die Mutter von Chim Tessin  

  und Chim Lutken ist unbekannt. 

            Gerichtsherr war Balthasar von Moltke zu Woltkow (Amt Gnoien). 

       Quelle: Lorenz, Sönke: Aktenversendung, II,1, S. 319  
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